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 Veröffentlicht am 26.11.1980

Norm

ABGB §762

ABGB §775

AußStrG §9 E3

Rechtssatz

Daß jemand bei testamentarischer Erbfolge allenfalls auch die Stellung einer P8ichtteilsberechtigten haben könnte, hat

in einem Verlassenschaftsverfahren, für welches die gesetzliche Erbfolgeordnung maßgebend ist, außer Betracht zu

bleiben, weil es bei der gesetzlichen Erbfolge kein Noterbrecht gibt. Die Rekurslegitimation kann daher nicht mit der in

diesem Verfahren gar nicht zukommenden Stellung eines Noterben begründet werden.
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